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Die Leistungen der (Zahn-)Ärzte
sind gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Umsatz-
steuergesetz (UStG) umsatzsteuer-
bar, sofern der (Zahn-)Arzt als
Unternehmer nach § 2 UStG eine
Leistung im Leistungsaustausch er-
bringt. Diese Leistungen sind um-
satzsteuerpflichtig, wenn kein Be-
freiungstatbestand des §4 UStG vor-
liegt. Unternehmer in diesem Sinne
kann jeder (Zahn-)Arzt sein, der eine
gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit selbstständig ausübt.

Umsatzsteuergesetz

Das UStG normiert in §3 eine Viel-
zahl unterschiedlicher Befreiungs-
tatbestände, u. a. für (zahn-)ärztli-
ches Tätigwerden (§ 4 Nr. 14 und
Nr. 16 UStG). § 4 Nr. 14 Satz 1 UStG
verweist u. a. auf Umsätze aus ärzt-
licher und zahnärztlicher Tätigkeit
oder einer ähnlichen heilberuflichen
Tätigkeit i. S. d. § 18 Abs. 1 Nr. 1 des
Einkommensteuergesetzes. Begüns-
tigter Personenkreis des § 4 Nr. 14
UStG sind die namentlich aufge-
führten Heilberufler. Arzt bzw.
Zahnarzt i. S. dieser Vorschrift ist,
wer unter dieser Berufsbezeichnung
auf Grund ärztlicher oder zahnärzt-
licher Approbation oder auf Grund
einer entsprechenden Berufserlaub-
nis nach der Bundesärzteordnung
oder dem Zahnheilkundegesetz die
(Zahn-)Heilkunde ausübt.

Für die Frage, wie eine Leistung
umsatzsteuerrechtlich einzuordnen
ist, ist die 6. EG-Richtlinie (EG-RL

77/388/EWG) zwingend zu beachten,
da die Regelungen im Umsatzsteuer-
gesetz auf den jeweiligen Vorschriften
der 6. EG-Richtlinie basieren. 

EG-Richtlinie

Die EG-Richtlinien entfalten im
Gegensatz zu Verordnungen der EU
jedoch erst dann Rechtssetzungswir-
kung, wenn die Mitgliedstaaten die-
se in nationales Recht umgesetzt ha-
ben. Dies hat zur Folge, dass das be-
stehende nationale Recht unter Zu-
grundelegung der Richtlinien der
EU auszulegen ist. 

In einer neueren Entscheidung des
EuGH (U. v. 20. 11. 2003; Rs.C 212-
11) hat dieser ausgeführt, dass die
Steuerbefreiungsregelungen der 6.
EG-RL eng auszulegen seien, da sie
Ausnahmen von dem allgemeinen
Grundsatz darstellen würden, dass
jede Dienstleistung, die ein Steuer-
pflichtiger gegen Entgelt erbringe,
der Umsatzsteuer unterliege. Dem-
nach bleiben die im Rahmen der
Ausübung dieser Berufe erbrachten
Leistungen der allgemeinen Regel
des Art. 2 Nr. 1 der 6. EG-RL für die
Mehrwertsteuerbefreiung unterwor-
fen, wenn sie nicht vom Begriff der
„Heilbehandlung“ im Bereich der
Humanmedizin erfasst werden. Im
Sinne der Legaldefinition wird die
Ausübung der Heilkunde als jede
berufs- oder erwerbsmäßig vorge-
nommene Tätigkeit zur Feststellung,
Heilung und Linderung von Krank-
heiten, Leiden oder Körperschäden

beim Menschen verstanden. Der
EuGH bekräftigte mit diesem Urteil
seine Entscheidung vom 14. 9. 2000
und 10. 9. 2002, wonach medizini-
sche Leistungen, die nicht in der
medizinischen Betreuung von Per-
sonen durch das Diagnostizieren
und Behandeln einer Krankheit oder
einer anderen Gesundheitsstörung
bestehe, nicht in den Anwendungs-
bereich der Bestimmung falle und
mithin eine Umsatzsteuerbefreiung
nur insoweit möglich sei, als die
Heilbehandlung therapeutischen
Zwecken diene.

Der neueren Entscheidung des
EuGH ist eindeutig zu entnehmen,
dass durch die Steuerbefreiungsrege-
lungen der 6. EG-RL nicht alle dem
Gemeinwohl dienenden (zahn-)ärzt-
lichen Tätigkeiten von der Umsatz-
steuer befreit werden, sondern nur
diejenigen, die dort einzeln aufge-
führt und sehr genau beschrieben
sind. 

In der zitierten Entscheidung hat
der EuGH deshalb ausgeführt, dass
das Ziel der ärztlichen Leistung aus-
schlaggebend für die Frage der Steu-
erbefreiung sei. Werde eine ärztliche
Leistung in einem Zusammenhang
erbracht, der die Feststellung zulasse,
dass ihr Hauptziel nicht der Schutz
einschließlich der Aufrechterhaltung
oder Wiederherstellung der Gesund-
heit sei, sondern die Erstattung eines
Gutachtens, das Voraussetzung einer
Entscheidung sei, die Rechtswirkun-
gen erzeuge, so würden die Steuerbe-
freiungsregelungen des 6. EG-RL
auf diese Leistung nicht zur Anwen-
dung kommen. Bestehe nämlich die
Leistung in der Erstellung eines ärzt-
lichen Gutachtens, sei das Hauptziel,
auch wenn die Erbringung der Leis-
tung Anforderungen an die medizini-
sche Kompetenz des Arztes stelle
und für den Arztberuf typische Tätig-
keiten wie die körperliche Untersu-

Steuer:

Umsatzsteuer bei 
Sachverständigentätigkeiten

Um die Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung einer Sachver-
ständigentätigkeit von (Zahn-)Ärzten ist es in letzter Zeit vergleichs-

weise still geworden. Eine neuere Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) zur Umsatzsteuerpflicht eines Gerichtsgutachtens
und die Tatsache, dass die Oberfinanzdirektion (OFD) Hannover erst
kürzlich den Katalog der umsatzsteuerpflichtigen Gutachten und 
Leistungen erweitert hat, gibt Anlass, sich des Themas anzunehmen.
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chung des Patienten oder die Prüfung
seiner Krankheitsgeschichte umfas-
sen könne, nicht der Schutz ein-
schließlich der Aufrechterhaltung
oder Wiederherstellung der Gesund-
heit der Person, über die das Gutach-
ten erstellt werde.

Katalog der umsatzsteuer-
befreiten Leistungen

● Ärztliche Untersuchungen von
Personen im Auftrag von Arbeitge-
bern oder Versicherungen
● Entnahme von Blut oder anderen
Körperproben zwecks Untersuchung
auf Viren, Infektionen oder andere
Krankheiten
● Das Bescheinigen einer gesund-
heitlichen Eignung, wenn diese Leis-
tung in erster Linie dem Schutz der
Gesundheit des Betroffenen dienen
soll

Umsatzsteuerpflichtige 
Gutachten und Leistungen

● Gutachten über den Kausalzusam-
menhang zwischen rechtserheb-
lichen Tatbeständen und Gesund-
heitsstörungen (z. B. Gutachten im
Zusammenhang mit Haftungsfragen
und der Bemessung des Schadens)
● Ärztliche Untersuchungen für die
Erstellung von Gutachten über Be-
handlungsfehler für Personen, die
die Erhebung einer Klage in Erwä-
gung ziehen
● Die Erstellung von Gutachten im
Anschluss an solche Untersuchun-
gen sowie die Erstellung von Gut-
achten auf der Grundlage von Arzt-
berichten ohne ärztliche Untersu-
chung
● Gutachten über die Tatsache oder
zur Klärung der Ursache des Todes,
Alkohol- und Drogengutachten zur
Untersuchung der Fahrtüchtigkeit 
● Gutachten über die Minderung
der Erwerbstätigkeit, Berufsfähig-
keit in Sozialversicherungsangele-
genheiten, in Angelegenheiten der
Kriegsopfer, Versorgungs- und in
Schadensersatzprozessen
● Gutachten oder Zeugnisse über
das Seh- und Hörvermögen

● Gutachten über den Gesundheits-
zustand als Grundlage für Versiche-
rungsabschlüsse
● Gutachten über die Freiheit des
Trinkwassers von Krankheitserre-
gern
● Gutachten über die Berufstaug-
lichkeit oder Verwendungsfähigkeit
des Untersuchten (z. B. Flugtaug-
lichkeitsuntersuchung)
● Gutachten für Staatsanwaltschaft
und Gerichte zur Klärung des Kau-
salzusammenhangs zwischen ärzt-
licher Fehlbehandlung und einer Ge-
sundheitsstörung bzw. dem Todes-
eintritt
● schriftliche und mündliche Gut-
achten für Staatsanwaltschaft und
Gerichte über Schuld- und Hand-
lungsfähigkeit von Personen; Gut-
achten zur Einweisung in ein psychi-
atrisches Krankenhaus oder einer
Entziehungsanstalt
● Gutachten für Berufsgenossen-
schaften oder Versicherungen zur 
Frage des Kausalzusammenhangs 
von bestimmten Vorerkrankungen 
und dem Todeseintritt des Versicher-
ten
● Prognosegutachten im Rahmen
des Strafvollzugs
● Blutgruppenuntersuchung und
DNA-Analysen, Pflegegutachten
● Medizinisch-psychologische Gut-
achten über die Fahrtauglichkeit
● gutachterliche Feststellung zum
voraussichtlichen Erfolg von Reha-
bilitationsmaßnahmen im Rahmen
eines Rentenverfahrens
● Leistungen von Sachverständigen
i. S. des § 3 des ZSEG („Entschädi-
gung von Sachverständigen“)
● Gutachten zur Feststellung von
Beschädigungen als Grundlage für
eine Entschädigungsleistung
● Genehmigung zur Feuerbestat-
tung
● vertragszahnärztliche Planungs-
gutachten
● Gutachten nach § 12 Abs. 1 der
Psychotherapie-Vereinbarung und
● betriebsärztliche Untersuchungen
und Leistungen von Betriebsärzten,
bei denen die Sicherstellung von Ar-
beitsschutz und Unfallverhütung im
Vordergrund steht.

Gutachtertätigkeit

Jeder Arzt und Zahnarzt sollte seine
erbrachten Gutachterleistungen ge-
meinsam mit seinem Steuerberater
dahingehend untersuchen, ob mögli-
cherweise eine Umsatzsteuerpflicht in
Betracht kommt. Es ist zu empfehlen,
ab sofort Beweisvorsorge zu treffen
und Aufzeichnungen über die Sach-
verhalte zu führen, die eine Umsatz-
steuerbefreiung begründbar machen
(z. B. Kostenübernahme durch die
Krankenkassen, vorliegende Krank-
heiten, Behandlungsziele, Diagnosen
oder Überweisungen bzw. Gutachten
anderer Ärzte). Zwar besteht für
(Zahn-)Ärzte zum Schutz der Berufs-
geheimnisse ein Auskunfts- und Vor-
lageverweigerungsrecht, dennoch hat
der (Zahn-)Arzt nach den abgaben-
rechtlichen Vorschriften eine Mitwir-
kungspflicht bei der Ermittlung des
Sachverhaltes, d. h., er hat Auskünfte
zu geben und Unterlagen vorzulegen,
die für die Besteuerung bedeutsam
sind. Daher verhindern die Auskunfts-
und Verweigerungsrechte nicht, dass
Betriebsprüfungen stattfinden können
und Aktenauszüge oder Zusammen-
stellungen – wenn auch in anonymi-
sierter Form – den Prüfern zugänglich
zu machen sind.

Bei den Rechnungen, die der Zahn-
arzt für die Gutachterleistung aus-
stellt, hat er § 14 Umsatzsteuergesetz
zu beachten. Darin ist z. B. festgelegt,
dass die eigene Steuernummer bzw.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

45

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer kann nur beantragt werden, wenn
der Unternehmer nicht nur umsatzsteu-
erbefreite Leistungen erbringt bzw.
nicht die Kleinunternehmerregelung
nach §19 UStG zur Anwendung kommt.

Die Nummer kann beim für den
Steuerpflichtigen zuständigen Finanz-
amt beantragt werden.

Zusatzinformation

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
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und eine fortlaufende Rechnungs-
nummer angegeben werden muss
(ausführlich siehe ZBW 04/2004).
Diese Anforderungen an die Rech-
nung gelten selbst dann, falls das
Gutachten nicht umsatzsteuerpflich-
tig sein sollte, sofern die Rechnung
an einen Unternehmer (z. B. Rechts-
anwalt) oder eine juristische Person
im Sinne des Umsatzsteuerrechts ge-
stellt wird.

Allerdings: Auch wenn sich bei
der Prüfung nach den oben erläuter-
ten Kriterien das ein oder andere
Gutachten als umsatzsteuerpflichtig
herausstellen sollte, heißt das noch
nicht, dass tatsächlich Umsatzsteuer
abgeführt werden muss. Nach § 19
Umsatzsteuergesetz wird keine Um-
satzsteuer erhoben, wenn der Ge-
samtumsatz abzüglich umsatzsteuer-
befreitem Umsatz im vergangenen

Jahr 17.500 Euro (2004: 16.620 Eu-
ro) nicht überstiegen hat und im lau-
fenden Kalenderjahr 50.000 Euro
voraussichtlich nicht übersteigen
wird. Da diese Regelung die Mög-
lichkeit nimmt, anteilig Vorsteuer
aus Eingangrechnungen abzuziehen,
besteht auch die Möglichkeit, auf die
Anwendung dieser Kleinunterneh-
merregelung bindend für fünf Jahre
zu verzichten. A. Maag

In seiner Berufungsentscheidung
führte der Bundesfinanzhof (BFH)
aus, dass die Aufwendungen des Klä-
gers, die dieser für das Medizinstu-
dium, einschließlich der Kosten für
den Erwerb des Doktortitels aufge-
wandt habe, dem Grunde nach als
vorab entstandene Werbungskosten
anzuerkennen seien. 

Berufliche Veranlassung

Aufwendungen für eine Bildungsmaß-
nahme könnten, sofern sie beruflich
veranlasst seien, Werbungskosten (Be-
triebsausgaben) sein. Liege ein er-
werbsbezogener Veranlassungszusam-
menhang vor, komme es für die steuer-
liche Berücksichtigung der Aufwen-
dungen nicht darauf an, ob ein neuer,
ein anderer oder ein erstmaliger Beruf
ausgeübt werden solle. 

Unter Berücksichtigung dieser
Grundsätze ergebe sich aus den tat-
sächlichen Feststellungen der Vorin-
stanz, dass die Klägerin das Medizin-
studium aus beruflichen Gründen be-

Recht:

Aufwendungen für Promotion 
sind Werbungskosten

Bisher galt der Grundsatz, dass Aufwendungen für ein (Erst-)Studium und
die daran anschließende Promotion als Ausbildungskosten nur im Rah-

men von Höchstbeträgen als Sonderausgaben abzugsfähig sind. Nachdem
der Bundesfinanzhof in neuerer Rechtsprechung bereits Aufwendungen für
ein Studium als Werbungskosten anerkannt hat, hat er in einem jüngst 
veröffentlichten Urteil vom 4. 11. 2003 (Az.: VI R 96/01) auch seine Recht-
sprechung zur Behandlung von Promotionskosten geändert.

trieben habe. Es bestünde ein hinrei-
chend konkreter Zusammenhang mit
einer auf Einkunftserzielung gerichte-
ten Tätigkeit als Ärztin. Mit dem auf
ihre bisherige Tätigkeit als Kranken-
gymnastin aufbauenden medizini-
schen Studium wolle sie die erforder-
lichen Fachkenntnisse und Fähigkeiten
für den angestrebten Beruf erwerben.
Da das Medizinstudium auf die Erzie-
lung von Einnahmen gerichtet sei,
seien hiermit im Zusammenhang an-
fallende Aufwendungen dem Grunde
nach als vorab entstandene Werbungs-
kosten (Betriebsausgaben) abziehbar.

Promotionskosten

Unter Aufgabe seiner bisherigen
Rechtsprechung hat der BFH ausge-
führt, dass das Gleiche auch für die
steuerliche Behandlung der mit der
Promotion angefallenen Aufwendun-
gen gelte. Aufwendungen für den Er-
werb einer Promotion seien nicht stets
als Kosten der privaten Lebensführung
i. S. d. Einkommenssteuergesetzes (§

12 Nr. 1 EStG) zu beurteilen. Entschei-
dend sei vielmehr, ob ein berufsbezo-
gener Veranlassungszusammenhang
bejaht werden könne. Ebenso wie Auf-
wendungen für eine berufliche Quali-
fikationsmaßnahme in Form eines
Universitätsstudiums zu Werbungsko-
sten führen könnten, treffe dies auch
auf Kosten für den Erwerb eines Dok-
tortitels zu, denn dieser belege eine be-
rufliche Qualifikation in besonderem
Maße. Für die Zuordnung von Promo-
tionskosten zu den Erwerbsaufwen-
dungen sei auch entscheidend, dass ein
Doktortitel für das berufliche Fort-
kommen von erheblicher Bedeutung
sei. So seien auch die Beschäftigungs-
und Einkommenssituation sowie die
beruflichen Aufstiegschancen der Pro-
movierten im Vergleich zu Nicht-Pro-
movierten regelmäßig besser und das
Arbeitslosenrisiko geringer. Überdies
sei der Doktortitel für bestimmte Be-
rufsgruppen eine formale Zulassungs-
voraussetzung.

Da das erstinstanzliche Finanzge-
richt zu den von der Klägerin geltend
gemachten Aufwendungen keine Fest-
stellungen getroffen hatte, war die An-
gelegenheit noch nicht spruchreif, und
der BFH sah sich veranlasst, das ange-
fochtene Urteil aufzuheben und die
Angelegenheit an das Finanzgericht
zur Sachentscheidung zurückzuver-
weisen. A. Maag
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